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ReqierungsvorlAqe fUr ein Aundesgesetz betreffend das Verbot 
von zivilen Ultraleichtflugzeugen, Stellunqnahme 

Sehr geehrter Herr Bundeaminister! 

Die NM Landesreqierunq beehrt sich mitzuteilen, daß sich an 

der im Schreiben vom 14. Februar 1984, LAD-IID-A7ns, geÄußerten 

Auffassung zum Verbot von Ultraleichtflugzeuqen nichts aeändert 

hat. 

Der qegenst~ndliche Vorsc~lag wUrde eiher Freigabe der Ultra­

leichtflieqerei gleichkommen. Wollte man den geäußert?n Intentionen 

folqen, so wUrde sich die Schaffung eines "\Ierbotsgesetzes" 

erübrigen, dA der beabsichtigte Effekt bereits .durch eine ent­

sprechende Novellierunq der Zivilluftfahrzeuq - Lärmzulässiq­

kqitsverorrlnlJno 1982, RGRI.Nr. 4~9/19A2, erreicht werden kHnnte. 

Der IIorschlag entspricht auch nicht der bisher vom Aundesamt 

fUr Zivil1uftfRhrt geübten Praxis, die Lärmentwicklung von 

Ultraleichtfluqzeugen schon bei einer Oberflugh6he von 150 m 

festzustellen. Dies deshalb, weil. mit Ultraleichtflugzeugen 

in der Renel Rn der llnterqrenze der zulässigen ~indestflug-

h5he geflogen wirrl. 

Die vorgesehene Definition eines "Ultraleichtfluqzeuges" knüpft 

nur an die leermasse von ISO kg an. Dies ist problematisch, da 

unter Ultraleichtfluqzeugen eine bestimmte Bauart von Flugzeugen 

verstanden wird, die entweder die charakteristischen Merkmale 

von (Motor-) H"naegleitern haben, oder - trotz aerodynamischer 
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Steuerung _ eine besonders einfache Bauart aufweisen (z.B. be­

spannte Rohrqest~n~e, offener Pilotensitz, etc.). 

Bei der zuletzt qenannten AusfOhrung ist es aber durchaus ~5qlich, 
. daß durch die Wahl des Bespannungsmaterials die Masse von 150 kq 

Oberschritten wird, ohne daß die typischen Flugeigenschaften eines 

Ultraleichtflugzeuges (qerinqe Reisegeschwindigkeiten, starke 

Windanfälliqkeit) verloren gehen. Es könnten daher durchaus 

auch von solchen Fluqzeugen mit einem Leergewicht von Uber 

150 kq Störunqen auftreten, die durch den Gesetzentwurf ver­

mieden werden sollen. Andererseits könnten auch Flugzeuqe 

konstruiert werden, die trotz geringer Masse die baulichen und 

flugtechnischen Eigenschaften eines Flugzeuges der herkömmlichen 

Bauart aufweisen. Oie Definition des Ultraleichtflugzeuqes 

sollte durch die EinfUhrunq weiterer AnknUpfungspunkte näher 

präzisiert werden. Im Hinblick auf die Ubersichtlichkeit der 

Rechtsvorschriften auf dem r,ebiet der Luftfahrt wird auch 

vorgeschlaqen, die vorqesehenen Bestimmungen in die geplante 

Luftfahrtgesetznovelle einzuarbeiten. 

Abschließend muß noch einmal wiederholt werden, daß die NÖ Landes­

reqierung im Interesse eines Schutzes vor unzumutbaren Lärmbe­

lästigungen fUr ein grundsätzliches Verbot von Ultraleichtflug-

zeuqen eintritt. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden U.e. 25.Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme Ubermittelt. 

----------------------------
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lAD-VD-8705/3 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 
2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten .Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 
(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

FUr'die Richtigkeit 
der Ausfertigung 

/ . /J 
I'/~~'i-·J., 

NÖ Landesregierung 
Ludwig 
Landeshauptmann 
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